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Sehr geehrte Mandantin, 

sehr geehrter Mandant, 

ob Einfamilienhaus, Geldvermögen oder Familien-

schmuck - jede Erbschaft und jedes Vermächtnis 

müssen dem Finanzamt gemeldet werden. Wir zeigen, 

welche Pflichten Erben zu erfüllen haben. Außerdem 

fassen wir zusammen, was Arbeitgeber über die neue 

Aktivrente wissen sollten. Im Steuertipp geht es um 

die Schenkung von Unternehmensanteilen und den 

für die Behaltensfrist maßgeblichen Zeitpunkt. 

VERMÖGENSÜBERGANG 

Das Finanzamt muss über eine  

Erbschaft informiert werden 

Über eine Erbschaft oder ein Vermächtnis muss das 

Finanzamt informiert werden, weil möglicherweise 

Steuern anfallen. Wer diese Meldung versäumt, riskiert 

ein Bußgeld oder sogar ein Strafverfahren wegen 

Steuerhinterziehung. 

Sobald Erben vom Vermögensübergang erfahren, 

müssen sie ihr Finanzamt innerhalb von drei Mona-

ten von sich aus über das Erbe oder das Vermächtnis 

informieren. Dafür ist ein formloses, aber inhaltlich um-

fassendes Schreiben zu erstellen. Darin müssen der 

Name, die Anschrift und der Beruf des Erblassers so-

wie des Erwerbers angegeben werden, des Weiteren 

der Todestag und der Sterbeort. Die Art, der Umfang 

und der Wert des Vermögens sind ebenfalls aufzufüh-

ren. Ergänzend ist das Verwandtschaftsverhältnis zwi-

schen dem Erblasser und dem Erben anzugeben. Das 

zuständige Erbschaftsteuer-Finanzamt für den jeweili-

gen Wohnbezirk lässt sich einem Verzeichnis auf den 

Internetseiten des Bundesfinanzministeriums entneh-

men. Die Erbschaftsanzeige kann elektronisch als 

ELSTER-Nachricht oder in Briefform abgegeben wer-

den. Nach dem Eingang der Meldung prüft das Fi-

nanzamt, ob eine Erbschaftsteuererklärung abgege-

ben werden muss. Diese wird zur Pflicht, wenn Ver-

mögenswerte wie Immobilien, Wertpapiere, Bankgut-

haben oder Unternehmensanteile übergehen. 

 

 

Nicht jede Erbschaft ist steuerpflichtig. Das Gesetz 

enthält Freibeträge, die sich nach dem Verwandt-

schaftsgrad richten. Für Ehepartner und eingetragene 

Lebenspartner sind bis zu 500.000 € steuerfrei. Kinder 

dürfen von jedem Elternteil 400.000 € und Enkel von 

ihren Großeltern 200.000 € steuerfrei erben. Für Ge-

schwister, Nichten, Neffen und Lebensgefährten gilt 

ein Freibetrag von 20.000 €. 

Auch wenn die Erbschaft unterhalb der Freibeträge 

liegt, bleibt die Meldepflicht bestehen. Die Freibeträge 

befreien zwar von der Steuer, nicht aber von der An-

zeigepflicht. Nur ausnahmsweise kann auf die Anzei-

ge verzichtet werden, wenn eindeutig feststeht, dass 

keine Steuerpflicht besteht. Könnte sich aber eine 

Steuer ergeben, sollte die Meldepflicht nicht vernach-

lässigt werden. Denn Behörden wie das Standesamt, 

das Nachlassgericht und Notare informieren das Fi-

nanzamt über Todesfälle und Nachlassvorgänge. 

KINDERBETREUUNG 

Für den Sonderausgabenabzug muss das Kind 

zum Haushalt gehören 

Ob Kindergarten, Babysitter, Hort oder Tagesmutter: 

Kosten für die Betreuung der eigenen Kinder lassen 

sich zu 80 %, maximal 4.800 € pro Jahr und Kind, als 

Sonderausgaben von der Steuer absetzen. Vorausset-

zung dafür ist, dass das Kind das 14. Lebensjahr noch 

nicht vollendet hat und zum Haushalt des Steuerzah-

lers gehört. 
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Der Bundesfinanzhof (BFH) hat erneut bestätigt, dass 

das Kriterium der Haushaltszugehörigkeit auf einer 

verfassungsrechtlich zulässigen Typisierung be-

ruht. Im Streitfall lebten die Eltern getrennt; die Tochter 

gehörte im Streitjahr (2018) allein zum Haushalt der 

Mutter. Trotzdem beantragte der Vater den Sonder-

ausgabenabzug für die von ihm getragenen Kinderbe-

treuungskosten. Das Finanzamt lehnte einen Sonder-

ausgabenabzug ab und wurde darin vom Finanzgericht 

bestätigt. Der BFH hat die dagegen gerichtete Revision 

als unbegründet zurückgewiesen. Eine Vorlage an das 

Bundesverfassungsgericht hielt er nicht für geboten. 

Beim Kläger werde die steuerliche Freistellung des 

Existenzminimums dadurch gewahrt, dass die Kinder-

freibeträge die tatsächlich getragenen Betreuungskos-

ten überstiegen. 

SCHWARZARBEIT 

Neun von zehn Haushaltshilfen sind nicht ange-

meldet 

Rund 4,4 Mio. Privathaushalte beschäftigen hierzulan-

de Haushaltshilfen, von denen aber nur 275.000 bei 

der Minijob-Zentrale angemeldet sind. Das Institut der 

deutschen Wirtschaft geht davon aus, dass neun von 

zehn Minijobbern schwarzarbeiten. In einer repräsenta-

tiven Umfrage hat das Institut bei den Privathaushalten 

nach den Gründen für die illegale Beschäftigung ge-

fragt. Das Ergebnis: Viele glauben, dass sie gar keine 

Schwarzarbeit beauftragen, sondern nur steuerfreie 

Nachbarschaftshilfe in Anspruch nehmen. Das ist aber 

nicht korrekt. Gelegentliche Unterstützung im Haushalt 

kann zwar als Nachbarschaftshilfe unversteuert blei-

ben. Bei regelmäßiger, bezahlter Unterstützung han-

delt es sich aber um eine illegale Beschäftigung. 

Viele der Befragten gaben zudem an, dass sie eine le-

gale Beschäftigung gegenüber einer illegalen Beschäf-

tigung für zu teuer halten. Auch dieses Argument lässt 

sich häufig entkräften, denn Privathaushalte zahlen für 

angemeldete Minijobber im Regelfall nur Abgaben von 

14,62 % auf den Lohn des Minijobbers. Im Gegenzug 

gewährt der Fiskus dem Arbeitgeber bei einem legalen 

Minijob einen Steuerbonus für haushaltsnahe Dienst-

leistungen von 20 % des Lohns (maximal 510 € pro 

Jahr), der von der Einkommensteuer abgezogen wird, 

so dass die Steuerersparnis oft sogar höher ausfällt als 

die Abgabenlast. Weiterer Vorteil einer legalen Be-

schäftigung: Wenn der Haushaltshilfe bei der Arbeit 

etwas zustößt, springt die Unfallversicherung ein. Der 

Auftraggeber muss bei einer legalen Beschäftigung al-

so keine Haftung befürchten. 

Hinweis: Eine Anmeldung bei der Minijob-Zentrale ist 

einfach und unkompliziert. 

 

 

STEUERSTUNDUNGSMODELL 

Beschränkter Verlustabzug setzt  

Passivität des Investors voraus 

Verluste aus Steuerstundungsmodellen sind nur mit 

(künftigen) Gewinnen aus derselben Einkunftsquelle 

verrechenbar. Sie dürfen weder mit Einkünften aus an-

deren Einkunftsarten verrechnet noch im Wege des 

Verlustrück- oder -vortrags abgezogen werden. Ein 

Steuerstundungsmodell liegt vor, wenn aufgrund einer 

modellhaften Gestaltung steuerliche Vorteile in Form 

negativer Einkünfte erzielt werden sollen. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass die 

Verlustabzugsbeschränkungen nur eingreifen, wenn 

sich der Investor passiv verhält. Nach dem Gesetz lie-

ge ein Steuerstundungsmodell vor, wenn dem Steuer-

pflichtigen aufgrund eines vorgefertigten Konzepts die 

Möglichkeit geboten werden solle, zumindest in der 

Anfangsphase der Investition Verluste mit übrigen 

Einkünften zu verrechnen. Hieraus folgert der BFH, 

dass das Konzept von einer anderen Person als dem 

Steuerzahler erstellt werden muss. Charakteristisch ist 

demnach die Passivität des Investors bei der Entwick-

lung der Geschäftsidee und der Vertragsgestaltung. 

Geklagt hatte eine im Dezember 2012 gegründete 

GmbH & Co. KG. Gegenstand ihres Unternehmens 

war der Betrieb von Windkraftanlagen. Ihr Gesell-

schaftsvertrag sah vor, dass das Kapital durch die Auf-

nahme weiterer Gesellschafter bis zu einem bestimm-

ten Betrag erhöht werden sollte. Hierzu wurde ein An-

legerprospekt aufgelegt, der den potentiellen Anlegern 

für die Anfangsjahre steuerliche Verluste prognostizier-

te. Im Jahr 2013 traten weitere Kommanditisten bei. Al-

leinige Gründungsgesellschafterin der Klägerin war die 

B-GmbH & Co. KG, die zum Verfahren beigeladen war. 

Das Finanzamt ging von einem Steuerstundungsmo-

dell aus und fasste den im Streitjahr 2012 entstande-

nen und der KG zugerechneten Verlust unter die Ab-

zugsbeschränkung. Einspruch und Klage blieben oh-

ne Erfolg. 

Der BFH sah die Sache aber differenzierter als die Vo-

rinstanz: Die Beigeladene hat sich zwar an einem 

Steuerstundungsmodell beteiligt, im bisherigen Pro-

zess war aber noch nicht aufgeklärt worden, ob das 

Konzept - wie von der Klägerin behauptet - unter Betei-

ligung der Beigeladenen entwickelt worden ist. Der 

BFH hat die Entscheidung des Finanzgerichts daher 

aufgehoben und die Sache zurückverwiesen. 

Hätte die Beigeladene das Konzept mitbestimmt, wä-

re sie nach Auffassung des BFH nicht etwa deshalb 

wie die übrigen Anleger zu behandeln, weil sie zu den-

selben Bedingungen wie diese der modellhaft vorgefer-

tigten Gemeinschaftskonstruktion beigetreten ist. 
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AKTIVRENTE 

Was Arbeitgeber über den steuerfreien Hinzuver-

dienst wissen sollten 

Die Aktivrente ist da: Sozialversicherungspflichtige Ar-

beitnehmer, die ihre Regelaltersgrenze erreicht haben, 

können seit dem 01.01.2026 zusätzlich zur Rente bis 

zu 2.000 € im Monat steuerfrei hinzuverdienen. Wer 

Ruheständler beschäftigen möchte, sollte Folgendes 

wissen: 

• Der Steuerfreibetrag lässt sich sogar nutzen, wenn 

das Arbeitsverhältnis über die Steuerklasse VI ab-

gerechnet wird - vorausgesetzt, der Arbeitnehmer 

bestätigt dem Arbeitgeber, dass der Freibetrag 

nicht bereits in einem anderen Arbeitsverhältnis be-

rücksichtigt wird. 

• Die steuerfreien Einnahmen aus der Aktivrente un-

terliegen auch nicht dem Progressionsvorbehalt. 

Sie erhöhen also nicht den Steuersatz, der für das 

übrige steuerpflichtige Einkommen gilt. 

• Zusätzliche Arbeitgeberleistungen (z.B. Beiträge 

zur betrieblichen Altersversorgung oder Zuwen-

dungen im Rahmen von Betriebsveranstaltungen) 

können nach anderen Vorschriften steuerfrei blei-

ben und sind dann nicht auf die steuerfreie Aktiv-

rente anzurechnen. 

• Die Einnahmen aus der Aktivrente sind zwar steu-

erfrei, unterliegen aber der Sozialversicherungs-

pflicht. Insbesondere Beiträge zur Kranken- und 

Pflegeversicherung müssen weiterhin gezahlt wer-

den. Der Arbeitnehmer kann unter Umständen frei-

willig weiter Beiträge zur Rentenversicherung leis-

ten. Unabhängig davon muss der Arbeitgeber Bei-

träge zur Renten- und Arbeitslosenversicherung 

abführen. 

• Die Aktivrente muss nicht gesondert beantragt 

werden. In der Regel wird der Freibetrag direkt 

über den Arbeitgeber im Rahmen des Lohnsteuer-

abzugs berücksichtigt. 

Hinweis: Bezieher einer Witwen- oder Hinterbliebe-

nenrente sollten sich vor Aufnahme einer Tätigkeit im 

Rahmen der Aktivrente beim zuständigen Rentenversi-

cherungsträger informieren. Denn das zusätzliche Ein-

kommen kann zu einer Kürzung der Hinterbliebenen-

rente führen, weil die Aktivrente in dem Fall als anre-

chenbares Einkommen zählt. 

FIRMENWAGEN 

Vom Arbeitnehmer gezahlte Stellplatzmiete wirkt 

nicht vorteilsmindernd 

Überlässt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer unent-

geltlich oder verbilligt einen Firmenwagen auch zur 

Privatnutzung, führt dies zu einem steuerpflichtigen 

Nutzungsvorteil des Arbeitnehmers.  

Dieser Vorteil ist anhand eines ordnungsgemäßen 

Fahrtenbuchs oder, falls ein solches nicht geführt wird, 

nach der 1-%-Regelung zu bewerten. 

Die unentgeltliche Überlassung eines Stellplatzes oder 

einer Garage tritt als eigenständiger Vorteil neben 

den Vorteil für die Nutzung eines betrieblichen Pkw zu 

privaten Fahrten. Vom Arbeitnehmer getragene Stell-

platzkosten mindern den geldwerten Vorteil aus der 

Pkw-Überlassung daher nicht. Das geht aus einem 

überraschenden Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) 

hervor.  

Im Streitfall standen im Umfeld der Büroräume der 

Klägerin nur wenige öffentliche Parkplätze zur Verfü-

gung. Daher bot sie ihren Arbeitnehmern - unabhängig 

davon, ob diese einen Firmenwagen oder ein privates 

Fahrzeug nutzten - die Möglichkeit, in der Nähe der 

Tätigkeitsstätte bei ihr einen Parkplatz zu einem mo-

natlichen Entgelt von 30 € anzumieten. 

Trägt der Arbeitnehmer Kosten für einen Stellplatz 

oder eine Garage selbst, kann dies laut BFH nur zu ei-

ner Minderung des ihm durch die firmenseitige Über-

lassung des Stellplatzes bzw. der Garage zugewand-

ten Vorteils führen. Die unentgeltliche Überlassung ei-

nes Stellplatzes oder einer Garage stellt danach, falls 

die Überlassung nicht aus eigenbetrieblichen Interes-

sen des Arbeitgebers erfolgt, einen eigenständigen 

Vorteil dar. Dieser Vorteil ist nicht nach der 1-%-Rege-

lung oder nach der Fahrtenbuchmethode, sondern mit 

dem ortsüblichen Endpreis am Abgabeort zu bewer-

ten. Das hatte der BFH in einem Urteil aus dem Jahr 

2024 noch anders gesehen. 

Hinweis: Anders sieht die Beurteilung aus, wenn die 

Unterstellung des Firmenwagens in der Garage auf ei-

nem ganz überwiegenden eigenbetrieblichen Interesse 

des Arbeitgebers beruht. Werden in dem Wagen zum 

Beispiel Werkzeuge und Waren von erheblichem Wert 

aufbewahrt, kann der Arbeitnehmer arbeitsvertraglich 

verpflichtet sein, das Fahrzeug in einer Garage unter-

zustellen. In einem solchen Fall ist kein gesonderter 

geldwerter Vorteil für die Überlassung einer Garage 

anzusetzen. 

Soweit der BFH die Garagenmiete bisher beispielhaft - 

ohne dass dies für die früher entschiedenen Fälle von 

Bedeutung war - den gesamten Kfz-Aufwendungen 

zugerechnet hatte, hält er hieran nicht mehr fest. 

FÖRDERPROGRAMM 

Bundesregierung lockt mit Kaufprämien bis zu 

6.000 € für E-Autos 

Die Bundesregierung fördert die E-Mobilität rückwir-

kend ab dem 01.01.2026 mit neuen Kaufprämien. Je 

nach Einkommen, Haushaltsgröße und Fahrzeugtyp 

gibt es bei Kauf oder Leasing zwischen 1.500 € und 

6.000 €.  
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Die Einkommensobergrenze für die staatliche Förde-

rung liegt bei 80.000 € brutto pro Haushalt. Pro Kind 

steigt diese Grenze um 5.000 € (für bis zu zwei Kin-

der). Jeder Kauf eines neuen E-Autos wird mit mindes-

tens 3.000 € gefördert, jeder Kauf eines Neufahrzeugs 

mit Plug-in-Hybrid-Antrieb oder Range-Extender (so-

fern er bestimmte CO2-Anforderungen erfüllt) mit min-

destens 1.500 €. 

Der Fördertopf ist mit 3 Mrd. € gefüllt und soll ge-

schätzt für 800.000 Fahrzeuge reichen. Die Internet-

plattform, über die ein Förderantrag gestellt werden 

kann, wird voraussichtlich im Mai 2026 verfügbar 

sein. Ungeachtet dessen gilt die Förderung rückwir-

kend für Autos, die bereits Anfang des Jahres 2026 

zugelassen worden sind. 

Hinweis: Die soziale Staffelung der Förderung knüpft 

an das zu versteuernde Haushaltsjahreseinkommen 

an. Setzen Sie daher auf unsere Expertise, wenn es 

um die Ermittlung dieser Rechengröße geht! 

STEUERTIPP 

Wie die Behaltensfrist bei geschenkten Unterneh-

mensanteilen ermittelt wird 

Bei Erbschaften und Schenkungen werden bestimmte 

Freibeträge berücksichtigt, die die Erbschaft- oder 

Schenkungsteuer mindern. Wer zum Beispiel einen 

(Teil-)Betrieb oder einen Anteil an einer Gesellschaft 

geschenkt bekommt, kann eine Steuerbefreiung bean-

tragen, die an bestimmte Bedingungen geknüpft ist. 

Eine davon ist, dass der Beschenkte den Betrieb oder 

den Anteil für einen bestimmten Zeitraum behält. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In einem vom Finanzgericht Münster (FG) entschiede-

nen Streitfall hatte der Vater der Klägerin im Jahr 2009 

eine Unterbeteiligung an seinem Kommanditanteil ein-

geräumt. Zum 01.10.2013 und 01.03.2015 wurde die 

Unterbeteiligung schenkweise erhöht. Das Unterbetei-

ligungsverhältnis sollte für die Dauer der Kommandit-

beteiligung des Vaters bestehen. Im März 2020 ver-

pflichtete sich der Vater, seinen Kommanditanteil zum 

31.12.2019 zu verkaufen. Die Anteilsfreigabe erfolgte - 

nach einer Genehmigung der Europäischen Zentral-

bank - im September 2021. Zunächst berücksichtigte 

das Finanzamt die beantragte Optionsverschonung 

und setzte Schenkungsteuer von 0 € fest. Im Juni 2023 

änderte es die Bescheide und gewährte nur noch eine 

anteilige Steuerbefreiung, weil die Behaltensfrist antei-

lig unterschritten worden sei. 

Die hiergegen gerichtete Klage war vollumfänglich er-

folgreich. Nach Ansicht des FG lag mit Abschluss des 

Kaufvertrags im März 2020 keine Veräußerung der 

steuerbegünstigten Unterbeteiligung vor. Vielmehr ha-

be die Unterbeteiligung bis zur tatsächlichen Abtretung 

im September 2021 bestanden. Zudem sei für die Ver-

äußerung nicht das schuldrechtliche bzw. obligatori-

sche, sondern das dingliche Rechtsgeschäft bzw. der 

Übergang des wirtschaftlichen Eigentums maßgeb-

lich. Danach sei neben einer rechtlich geschützten Er-

werbsposition der vollständige Übergang von Mitunter-

nehmerrisiko und -initiative notwendig. Die Behaltens-

frist wurde somit eingehalten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr awi Team 
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